
Anhang 

zum Benützungsreglement des Saalbau Reinach 
 

Gebührenordnung 
 

1.  Saalmiete 

Einheimische Auswärtige

CHF CHF

ganzer Saal (ohne Wirtschaftsbetrieb) 1'150.00               1'350.00               

ganzer Saal (mit Wirtschaftsbetrieb) 1'350.00               1'550.00               

Balkon 100.00                  100.00                  

nur Foyer (ohne Wirtschaft) 150.00                  250.00                  

nur Foyer (mit Wirtschaft) 250.00                  350.00                  

Konferenzzimmer 60.00                    100.00                  

Garderobe unbewacht 50.00                    50.00                    

Garderobe bewacht (bis 24.00 Uhr) 90.00                    90.00                    

Garderobe bewacht (ab 24.00 Uhr) 150.00                  150.00                  

Heizung vom 1.10. bis 30.4. 60.00                    60.00                    

 

2. Ortsansässige Vereine und Schulen 

Vereinen mit Sitz in Reinach AG steht der Saalbau einen Tag pro Jahr für einen Betrag von 

CHF 850.00 pauschal zur Verfügung.  

In dieser Pauschale sind inbegriffen: Saalmiete, Aufwand Bühnenmeister, Saalbestuhlung 

nach Wunsch, Foyer, Konferenzzimmer, Garderobe unbewacht sowie ordentlicher Aufwand 

Hauswart und Endreinigung. 

Separat verrechnet werden: Strom, Feuerwache, Küche, Kühlräume, Getränkekühler, Office, 

Bühnenmeister und Hauswartstunden nach 24.00 Uhr 

 

3. Bestuhlung 

Der Veranstalter meldet sich spätestens eine Woche vor dem Anlass beim Hauswart und 

bespricht mit diesem die gewünschte Bestuhlung. Die Bestuhlung ist in der Saalmiete 

inbegriffen.  

 

4. Küche und Wirtschaft 

Einheimische Auswärtige

CHF CHF

Küche komplett1) ohne Gläser 500.00                  500.00                  

Office 150.00                  250.00                  

Kühlraum (pro Stück) 100.00                  100.00                  

Abwaschmaschine 100.00                  100.00                  

Geschirr (bis 100 Personen) ohne Gläser 100.00                  100.00                  

Geschirr (über 100 Personen) ohne Gläser 150.00                  200.00                  

Gläser pro Box (28 Stk.) ungereinigt retour 14.00                    14.00                    

Tischtuch (pro Stück)2) 15.00                    15.00                    

Bistrotisch (pro Stück) 10.00                    10.00                    

 
1) inkl. Geräte, Geschirr, Kühlräume, Abwaschmaschine (ohne Gläser) 
2) inkl. Reinigung 

 

 



5. Personalkosten pro Stunde 

07.00 - 24.00 Uhr 24.00 - 07.00 Uhr

CHF CHF

 

Bühnenmeister /Stv. 83.50                     167.00                   

Hilfspersonal Bühne 42.00                     84.00                     

Hauswart 35.00                     60.00                     

Feuerwache 40.00                     40.00                     

 

An Sonn- und allg. Feiertagen gelten die höheren Ansätze. 

 

6. Technik 

CHF

Mischpult Licht 100.00                 

Mischpult Ton inkl. Mikrofone 100.00                 

Laufsteg 80.00                   

Plafonds 60.00                   

Podien pro Stück 2.00                     

Beamer 250.00                 

Flügel ungestimmt*) 150.00                 

Klavier ungestimmt*) 50.00                   

Leinwand 25.00                   

Strom pro kWh 0.50                     

 
*) Die Kosten für das Stimmen der Tasteninstrumente werden dem Veranstalter verrechnet. 

 

7. Gastro 

Einheimische Auswärtige

CHF CHF

Tischtuch (pro Stück)2)
15.00                    25.00                    

Bistrotisch (pro Stück) 10.00                    10.00                    

Bar 350.00                  350.00                  

 

8. Diverses 

CHF

Bereitstellen und Versorgen von Technikmaterial kostenlos

Internetzugang kostenlos

Kehrichtentsorgung auf Anfrage

Parkdienst kostenlos

Nachreinigungen nach Aufwand

 

 

 

9. Reservationsgebühr / Annullationskosten 

Es werden keine Reservationsgebühren erhoben. Provisorische Reservationen können 

maximal 1 Monat aufrechterhalten werden. Danach wird der Termin wieder frei gegeben. 

 

Bei Rücktritt vom Benützungsvertrag durch den Veranstalter vor dem Anlass ist eine 

Annullationsgebühr zu bezahlen. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem 

Rücktrittsdatum. Sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Zusatzleistungen (z.B. 



Stimmung der Tasteninstrumente, Zumietungen etc.) werden dem Veranstalter separat 

verrechnet. 

 

Bis 90 Tage vor der Veranstaltung 30 % der Kosten 

Bis 30 Tage vor der Veranstaltung 50 % der Kosten 

Weniger als 30 Tage vor der Veranstaltung 100 % der Kosten 

 

 

 

Reinach, 

 

 

GEMEINDERAT REINACH 

 

 

Der Gemeindeammann Der Gemeindeschreiber 

 

Martin Heiz Peter Walz 

 


